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V. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz 
 

 

Antrag vom 17. September 2018 

 

 

CVP-GLP-Fraktion (Sprecher: Brändle-Bütschwil-Ganterschwil)  

 

 

Art. 3a  Bst. b:   Streichen. 

 

 

Begründung: 

 

Der Gesetzesvorschlag möchte mit dieser Bestimmung die politi-

schen Gemeinden in Ergänzung zu Leistungen der Sozialberatung 

verpflichten, Mithilfe bei der Suche nach Arbeit und Wohnraum zu 

gewährleisten. Die vorberatende Kommission beantragt, die Suche 

nach Arbeit zu streichen, zumal die Arbeitsvermittlung Aufgabe des 

Kantons ist. 

 

Ebenso ist aber auch die Mithilfe bei der Suche nach Wohnraum zu 

streichen. Die Suche nach Wohnraum soll in erster Linie in der 

Pflicht und Eigenverantwortung der Betroffenen liegen. Die vorgese-

hene Bestimmung hätte zur Folge, dass die Sozialberatungen der 

politischen Gemeinden für alle Wohnungssuchenden Hilfestellung 

leisten müssten. Die Sozialberatungsstellen würden so zu Woh-

nungsvermittlungsstellen mutieren. 


	%Title%
	V. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz


